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Begrenzung der Aufnahmekapazität 

 

 
Die Festsetzung der Aufnahmemöglichkeiten ist im § 24 Abs. 1 des Schleswig-
Holsteinischen Schulgesetzes (Schulgesetz - SchulG) geregelt.  

Danach kann die Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung des Schulträgers die 
Aufnahmemöglichkeiten festsetzen. Für den Fall der Überschreitung der 
Aufnahmemöglichkeiten hat die Schulleitung unter Einbeziehung der Schulkonferenz 

Aufnahmemerkmale zu definieren. Hier sei auf den Erlass des Ministeriums für 
Bildung und Kultur vom 21. November 2011 - III 14 (NBl. MBK. Schl.-H. S. 322) 

verwiesen, der Empfehlungen für die Festlegung von Aufnahmemerkmalen gibt. 
 
Nach der aktuellen Schulstatistik vom 16.09.2022 besuchen derzeit 446 Kinder in 20 

Klassen die Schule am Steinautal. Hiervon sind allein 114 Erstklässler. Im nächsten 
Schuljahr wird ein besonders geburtenstarker Jahrgang zur Einschulung erwartet, so 

dass bereits jetzt mit einer zusätzlichen ersten Klasse (6 Züge) gerechnet werden 
muss.  
 

Aktuell gibt es in der Grundschule 17 Klassenräume. Zwei Gruppenräume wurden in 
Klassenräume umgewandelt und sind nicht mehr für Differenzierungen nutzbar. 

Außerdem wurde von der Gemeinschaftsschule ein Klassenraum für die 
Grundschule zur Verfügung gestellt, welcher durch den Umzug in die 
Ausweichcontaineranlage frei wurde. 

 
Da die Kapazitäten der Grundschule während der Erweiterung eingeschränkt sind 

und dadurch keine unbegrenzte Aufnahme von Kindern aus allen Umlandgemeinden 
möglich ist, soll die Begrenzung der Kapazität auf 6 Züge beim Schulamt des Kreises 
Herzogtum Lauenburg beantragt werden. Die Begrenzung der Aufnahmekapazität 

soll befristet bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Grundschule und der 
notwendigen Umgestaltungen mit dem 9. Bauabschnitt bis zum Schuljahr 2025/2026 

gelten. 
 



 

 

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt folgende 
 
 
Beschlussempfehlung: 

Der Schulverband Büchen beschließt, die Beantragung der Festsetzung der 

Aufnahmemöglichkeiten auf insgesamt 24 Klassen ab dem Schuljahr 2023/2024 
befristet bis zum Schuljahr 2025/2026 aufgrund der räumlichen Gegebenheiten.  
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